
BI. RosoIuIIouen - _ Aussdmll 

Informationen über ibre Konsu1tativtagungen und ibre TIltig
keiten in der Antarktis zur Verfllgung stellen, ermutigt die 
Parteien, dem Generalsekretllr und anderen int=ssierten 
Staaten auch weiterhin Informationen über die Entwicklungen 
im Zusmmnenbang mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen, 
und ersucht den GeneraIsekretIl, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfiJnfZigsten Thgung diese Informationen im 

. Rahmen eines Berichts zu unterbreiten; 

3. nimmt K.enntnIs von der Rolle, die der GeneraIsekretIl 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen in den die 
Antarktis beIleffenden Angelegenheiten zugewiesen bat; 

4. legt den Parteien des Antarktis-Vertrags eindrlngUch 
nahe, den Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einzuladen, kilDftigen KonsultativtagUngen 
beizuwohnen, damit er ihnen bei der Sacltarbeit bebUflicb sein 
kann; 

S. begrlfJt die Erk1llrung in Kapitel 17 mir von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt- und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21'''', wonach Staaten, die in der 
Antarktis Forschungsarbeiten durchfilhren, wie in Artikel m 
des AntarktIs-Vertrags vorgesehen, auch weiterhin 

a) sicherstellen sollen, daß die aus diesen Forschungs
arbeiten hervorgehenden Daten und Informationen der 
internationalen Gemeinschaft frei zur Verfilgung stehen; 

b) den Zngang internationaler wissenschaft1lcher Kreise 
und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen zu 
diesen Daten und lnformatIonen ~etb '11 sollen, namentlich 
indem sie die regelmäßige Veranstaltung von Seminaren und 

. Symposien filrdern; 

6. legt den Konsultativparteien des AntarktIs-Vertrags 
eindringlich nahe, bei ihren Berstungen die Ergebnisse der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung, insbesundere die in Ziffer 5 erwilhnten Ergebnisse, zu 
berilcksichtigen; 

7. ersucht die Parteien des Antarktis-Vertrags, auch 
weiterhin Informationen über die Antarktis zur Verfilgung zu 
steI1en, um die WIChtigkeit der Antarktis fi1r die g!obale und 
regiona1e Umwelt noch stlirker ins Bewußtsein der Öffentlich
keit zu rflcken; 

8. fordert die Parteien des AntarktIs-Vertrags nach
drUcklich az(, zu erwIIgen, so bald wie möglIch Vertrags
parteien des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag 
zu werden, damit das Protokoll in Kraft treten kann und 
stärkere Maßnahmen zum Schutz der antarktisehen Umwelt 
sowie der ahbllngigen und verbundenen Ökosysteme getroffen 
werden; 

9. fordert die Länder, deren Staatsangehörige TIltigkeiten 
in der Antarktis durchfilhren, iuwhdrlJcklich az(, sicher
zustellen, daß alle diese TIltigkeiten auf eine mit den 0r0ndsiIt
zen des Protokolls zu vereinbarende Art und Weise durch
gefllhrt werden; 

10. beSChließt, den Punkt n Antarktis-Fragen in die 
vorillufige Tagesordnung ihrer einundfiJnfZigsten Thgung 
autZunehmen. 

90. plentJrsltvmg 
15. De:ember 1994 

4918L Festigung von Sicherheit nnd ZUSAI!II!I!!!Iurbeit in 
der MltteJmeer..Reglon 

Die Generalverstmll1llung, 

unter Hinweis auf ibre früheren Resulutionen zu diesetD 
Thema, insbesondere auch ibre Resolution 48/81 vom 
16. Dezember 1993, 

erneut erk1iirend, daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region in erster Linie Sache der Mittelmeerlllnder 
ist, 

eingedenk a11er früheren Erk1llrungen und Verpf1ichtungen 
sowie a11er Initiativen, die von den Anrainerstnaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Mi:nistertreffe und verschiooenen 
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeer-Region 
ergriffen worden sind, 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerllInder und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die in 
der Mittelmeer-Region bestehenden Probletne zu lösen und die 
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit zu beseitigen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum untei1bar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitteimeerilindem, die auf die Förderung der 
wirtschaft1lchen und sozialen Entwicklung a11er Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilitllt, Frieden und Si
cherheit in der Region beitragen wird, 

ferner In Anbetracht dessen, daß die Aussichten auf eine 
engere, alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Ländern und den Mittelmeerilindern durch 
positive Entwicklungen in der ganzen Welt, insbesundere in 
Europa und im Nahen Osten, verb e rsert werden kHunen, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen im 
naitöst1ichen Friedensprozeß, die zur Herbeifilhrung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften FriOOens in der 
Region und deshalb zur Förderung von vertrauenbildenden 
Maßnahmen und zu einetn VerhlIltnis der guten Nachbarschaft 
zwischen den LiIndem dieses Raumes filhren werden, 

Ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mitte1meerllinder zur Festigung der wirt
schaft1ichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Zu
sammenarbeit in der Region, 

erneut erkllirend, daß alle Stnaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeer-Region beizutragen, 
und daß sie sich verpf1ichtet halten, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der ErkllIrung über völkerrechtliche Grundsälm fi1r freund
schaft1iche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen'" 
zu achten, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militllrischen Aktivitäten in 
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Teilen des Mittelmeemmms, die die Bemilhungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Regiun 
behindern. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretilrs 
zu diesem Punkt'". 

1. erklilrt erneut. daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dmn Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknilpft ist; 

2. bringt Ihre Genugtuung VII1l Ausdruck i1ber die von 
den Mittelmeerllindem auch weiterhin unternommenen 
Bernilhungen. aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter. 
mit friedlichen Mitteln herbeigefilhrter Lösungen der in der 
Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den 
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversebrtheit 
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestinunung zu achten. und fordert deshalb die uneinge
schrllnkte Einhaltung der Grundsätze der Nichll'inmischung. 
der Nichtintervention. der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gehietserwerhs in1 Einklang mit der Charta und den ein
schlägigen Resolutionen der Vereinll'n Nationen; 

3. erkennt an. daß die Beseitigung der Unterschiede in1 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse in1 Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern in1 Rahmen der bestehenden Foren 
beitragen wird; 

4. wfJrdigt die Bemilhungen. die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zufilhren und Maßnahmen zu treffen. die die Vertrauens- und 
Sicherheitshildung sowie die Abrilstung in der Mittelmeer
Region f!lrdern werden. und ermutigt sie, diese Bemilhungen 
fortzusetzen; 

S. begrqßt mit Befriedigung die AnkiIndigung A1geriens. 
es habe beschlossen, seine Beitrittsurkunden zum Vertrag i1ber 
die Nichtverhreitung von Kernwaffen'" zu hinlerlegen. und 
fordert alle anderen Staaten in der Region auf. soweit noch 
nicht geschehen, sich an alle multilateral ausgehandelten, den 
AbrIIstungsherech betreffenden Rechtsinstrumente zu halten 
und so die erforderlichen Voraussetzungen fiIr die Festigung 
des Friedens und der Zusammenarbeit in der Mittelmeer
Region zu schaffen; 

6. ennutJgt alle Staaten der Region. echte Offenheit und 
.1l:ansparenz in allen militärischen Angelegenheiten zu fördern, 
insbesondere durch die Thilnahme an dem System der Ver
einten Nationen fiIr die standardisierte Berichterstattung i1ber 
Militärausgahen sowie durch die Bereitstellung kmrekter 
Dsten und Informationen an das Register der Vereinten 
Nationen fIIr knnventionelle Waffen; 

7. ermutigt die Mittelmeerländer. ihre Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten, die eine 
ernste Bedrohung fIIr den Frieden. die Sicherheit und die 
Stabilität in der Region und somit fiIr die Verbesserung der 
derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozia1en Sitoation 
darstellen, weiter zu verstärken; 

'" A/491333 und Add.1. 

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Gefahren zu 
begegnen, mit denen die Regiun konftontiert ist - so auch dmn 
'Thrrorismus und der Kriminalität sowie der illegalen Her
stellung und dmn illegalen Konsum von Drogen sowie dmn 
illegalen Verkehr damit - und weIche die freundsehaftIl.hen 
Beziehungen zwischen den Staaten geflIhrden, den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit hehlnderq und zur Negierung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft filhren; 

9. befUrwonet die unter den MiIIeImeerlIInd nach wie 
vor gegebene breite Untmstätzung fIIr die Einberufung einer 
Konferenz lIher Sicherheit und Zusammenarbeit in1 MitteI
meenaum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Schaffung der geeigneten Voraussetzungen fIIr ihre Ein
berufung; 

10. ersucht den GeneralsekretIIr. einen Bericht lIher 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeer-Region vorzulegen; 

11. besc1lließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeer-Region" in die vorlllufige 
1lIgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgung aufmnehmen. 

90. PIenarsiIvmg 
15. Dezember 1994 

49182. VerwlrkIlchtmg der Erkllinmg des Indfspben 
Ozeans zur Frfede"s,ODe 

Die Generalve1'8ll1llllllung. 

unter Hinweis auf die Erkllirung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer ResoIution·2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 48182 vom 16. Dezember 1993 und andere diesbezilgliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der in1 Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der AnraineI" und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans". 

Im HInbUck darauf. daß das sich abzeichnende interna
tionale K1ima des Vertrauens und der Zusmnmenarbeit durch 
bedeutsame nene Entwicklungen in der Region des Indischen 
Ozeans. so auch durch die Btrichtung der demokratischen 
Regierung SiIdafrikas ohne Rassenschranken und die ermuti
genden Entwicklungen in1 Nahen Osten. weiter konsolidiert 
wurde, 

eifreut aber diese positiven Entwicklungen. die in der 
Tätigkeit des Ad-hoc-Ausschusses fiIr den Indischell Ozean 
dahin gehend ihren Niederschlag gefunden heben, daß sie 
gilnstige Gelegenheiten fIIr eine globale und regionale Zu
sammenarbeit in der Region des Indischen Ozeans eröffnen, 

nach Behtmdlung neuer A1ternativansl1tz in1 Ad-hoc
Ausschuß mit dem Ziel, eine baldige Einigung herbeizufilhren, 
um dem Prozeß der stärkeren ZrJS81!!menarbeit neue Impulse 
zu verleIhen und Frieden, Sicherheit und Stahi1itiit in der 
Region des Indischen Ozeans zu gewlihrleisten, 

.. 0jfi:ieJIes ProtoIaJIl d8r ~ ~ 
Tagung, BeIlage 45 und Korrlgendum (A/34/4S und Kmr.Il. 




